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Dıie Konzelebration

Eın Modellfall der Liturgiereform

Wırd der durchschnittliche Katholik gefragt, das < onzıl Neues brachte, wırd
wahrscheinlich autf die Feier der Liturgie verweısen. Dort 1St eın1ges anders geworden
(freilich 1mM Grunde auch noch nıcht sehr vıel) Dıie lıturgischen Änderungen und Neue-
runsecn haben die Aufmerksamkeit der Katholiken 1n großem Ausmafß aut sıch
SCZOSCNH, da{iß iINan zweıteln mudßs, ob auch der Zusammenhang gesehen wird, der nach
Wunsch und Hofinung des Konzıls 7zwischen den Änderungen lıturgischer Formen und
der Gesamtreftorm der Kirche und des Glaubensbewußftseins der Christen walten oll
Denn ware wen1g geändert, würde 1Ur ine überkommene orm NEUu hergerichtet
oder ausgetauscht.

Die lıturgischen Reformen sollen SA nıcht das Bedeutsamste der Konzilsarbeit se1in.
Vielmehr hat das Konzıl „sıch ZU Ziel ZESECELZT, das christliche Leben den Iäu-
bıgen mehr un: mehr vertieftfen“ (Liturgiekonstitution, Art Alles Retformieren

der Liıturgıie oll dieses Programm Öördern und darstellen. Wırd dieser Zusammen-
hang nıcht beachtet un: werden die Reformen nıcht als Zeichen ANSZSCHOMMCN, die der
Glaubenserneuerung der Kirche und soOmı1t einer tieferen, „besseren“ Gottesverehrung)
Ausdruck geben sollen, mussen dıe liturgischen Reformen in ein bedenkliches Z wielicht
geraten und als Marotten VO  } Spezıalısten erscheinen, nıcht als Hilfe tür die Erneue-
rung und Stärkung des Glaubens. Mag dann das einmal Verfügte auch ustlos hın-
M  MMM werden, lehnen doch viele innerliıch (und oft nach außen hin) a1b und
meınen, bisher innıger gebetet und die ähe des Herrn erregender verspurt haben

Die Liturgiereform meınt also den Glauben der katholischen Christen. Weil S1e das
Innere berührt, S1e innere Bereitschaft OT4aus. Bereitschaft bringt der Mensch des
kritischen Zeıitalters HAL dort mıt, verstehen annn Verständnis aber verlangt
den Autweis dessen, W 4s dem Wesen entspricht.

Die Konzelebration 1m Rahmen der Liturgiereform

Für die Konzelebration, also die yemeınsame Feier eın und derselben Eucharistie
durch iıne Mehrzahl VO  e Priestern, trıfit das alles 1n emınentem Sınn Diese Form
der Mef{ifßteier hat das Konzıl (wieder) eingeführt (Liturgiekonstitution, AÄArt 57
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S1e oll fortan (wieder) eın normales Vorkommnis 1mM lateinischen Rıtus sein. Dennoch 1St
dieses Stück der Reform nıcht überall M1t Verständnis begrüßt worden. Es hat nıcht den
Anschein, als se1 die Praxıs des Klerus einheitlich der Konzilsanregung gefolgt, oder
als se1en sıch die katholischen Christen schon bewußt geworden, W 4s eigentlıch anders
geworden 1St Vielerorts steht ET  za der Konzelebration 1m Grunde tremd gegenüber.

Nun zeigt allerdings kaum ein anderes Objekt der Liturgiereform die Problematik
der Erneuerungsarbeit bald und klar w 1e die Konzelebration. Die Liturgie, in Jahr-
hunderten vewachsen, dann lange Jahrhunderte mı1t Eiter unversehrt weıtergetragen,
1St in dieser yeschichtlich bestimmten Gestalt die Heımat vieler geworden. Geschicht-
ich bedingt sind ıhr nıcht blo{fß die Formen und Formeln, auch nıcht bloß die Vor-
aussetzungen der Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte, die die Rıten und Texte 1m
Sanzeh und einzelnen mitformten. uch die Mentalität vieler 1St VO dieser g-
wordenen Gestalt epragt. Man kennt s1e, liebt S1e vielleicht, weiß jedenfalls 1n ıhr
den Zugang dem geöffnet, wohin alle Formen tführen sollen das eıl (sottes 1in
unserer Begnadung durch Christus. Keıin Wunder, daß Änderungen der Formen das
Herz treffen und aut Mifßmut oder Sar heimlichen Widerstand stoßen können. Denn
diese Formen sind Heımat der Frömmigkeit geworden. 1 )a genugt nıcht die Berufung
auf das abstrakte „ Wesen der Sache“, notwendige Änderungen überzeugend auf-
zuweılsen.

Die Liturgiereform des Konzıils 111 den Glauben Öördern. Dabeji erprobt s1e -
beabsichtigt, aber unausbleiblich zunächst dessen Willigkeit. Darum bedart hier VO

seıten aller der geduldigen Einübung 1n den Ursprung der Stiftung, die der Kern der
Liturgıie iISt: Man mMUu den Mult finden, über die 1n eıiner langen Geschichte gewordenen
Formen und Axıome hınweg ın christlicher Hoffnung eın Neues 1, und dartf
dann doch nıcht dem Irrtum verfallen, se1 schon alles geLAN, weil eın C.HGE Rıtus,
mMi1t Anstrengung ausgearbeitet, perfekt und logisch begründbar scheint. Auch 1n der
Gestaltung ihrer Rıten bleibt die Kırche ımmer unterwegs. Denn „DI1s einen
Hımmel und ine neuUe Erde x1bt, tragt die pilgernde Kiırche in ihren Sakramenten
un Einrichtungen, die noch dieser Weltzeit gehören, die Gestalt dieser Welt, die
vergeht“ (Kirchenkonstitution Art 48)

Dıie 1ne Eucharistiefeier

Die Konzelebration 1St iıne Eucharistieteier. „Am Vortag, ehe 1n die assıon
eintrat“ (Römischer Meßkanon), stiftete der Herr die Eucharistie als eınen Auftrag

jene Zwölf, die bis seıner Zzweıten Ankunft für das Zeugn1s se1nes Werkes die
mafßgebende Sorge tragen sollen Das Werk Jesu Christı 1St die freie Hingabe se1nes
Lebens ın den Tod, der, weil VO Vater 1ın der Auferstehung ANZCNOMMEN, der Welrt
das wahre Leben spendet. Das NZ Erdenleben hindurch 1M Gehorsam durchgeübt
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und Kreuz ZU unwiderruflichen geschichtlichen Ereign1s geworden, bleibt diese
Hıngabe heilbringende Gegenwart 1n der Stiftung der Eucharistie. Die Eucharistie 1St
die Mıtte der Gemeinschaft der Kirche. Hıiıer gedenkt S1e des Herrn un spricht in
Vollmacht das wırksame Wort, dafß der Herr, verborgen, aber wirklich, ZUr Speise
un zZzu TIrank der Seinen wiıird und 1n ihrer Mıtte als ıhr eil ebt

Die Opfterhingabe des Herrn bleibt also 1n der Eucharistie heilbringende Gegen-
WAart Sie bringt aber ıcht 1LUFr einen dürftigen Anfang des Heıls, sondern wirkt 1n
der Verborgenheit des Zeichens schon die Vollendung. Schon jetzt bereitet S1e denen,
die in oläubiger Hingabe das Sakrament feiern, den Leib des Herrn Zr Rechten des
Vaters“. Wıe Eucharistiefeier LLUTL 1n der Kirche der Nachfolge apostolischer oll-
macht x1bt, wirkt S1e auch als abe die Einheit der Jünger Christi untereinander,
den Leıb Christi als das zrofße Heilsmysterium. Deswegen sahen die Väter und die
yroßen mittelalterlichen Theologen 1in der inneren Einheit der Kirche die Wır-
kung des Sakraments. ıcht als isolierter einzelner findet der Christ 1n diesem Sakra-
INECNT se1ın el un: seiınen Gott, sondern der Herr erlöst ıh: Aaus seiner Vereinsamung
und führt ıh 1n jene Gemeinschaft der Gottestamılie ein, die Ende der eit dem
Vater als seinen vollkommenen Leib darbieten un als se1n Reich übergeben wird.

Es äfßt sıch noch mehr un: tieferes VO  = der Eucharistie SCN. ber die eben A
botene Skizze zeıgt doch das hıer Wesentliche. Was tolgt aber daraus für die Praxıs
der Mef{fßsteiern? Ganz sicher zunächst das ine: die Kirche MUu schon 1n der Gestalt
ihrer Feier sıchtbar werden lassen, W as 1 Sakrament ıhr geschieht. S1e mMu sich
ın einer Feier ÜE einen Gemeinde Christi sammeln, immer ine zeitliche und Ort-
iıche FEinheit möglıch 1St un Zzu Zeugnis dient. Alle, die sıch gleichen Ort und
ZUT gleichen eit Christus als ihrem lebenspendenden Herrn bekennen, „konzele-
brieren“, sınd usammen als die eine Gemeinde Christi erufen. Dem einen Herrn
entspricht die 1i1ne Feıer, dem einen Heilswerk die 1n eins yesammelte Danksagung.
Eıne Aufspaltung der Liturgie 1n gleichzeitig nebeneinander aufende Feiern verdeckt
das Wesen des Sakraments. Die wesenhafte Einheit der Feıier 1St ausnahmslos, Ww1e€e
eben ausnahmslos alle den Zugang ZUuU eil un Zu göttliıchen Leben 1Ur dem (Ge-
dächtnis des Herrentodes verdanken.

Jene, die 1n Nachfolge der Apostel die Obsorge für die Feier tragen und die Ol
macht AAln sakramental wırksamen Wort haben, also die Vollmitglieder des Klerus,
die Bischöfe un „AÄltesten“ (Presbyter, „Priester“), sind ebenso Schuldner des Heils-
todes Christi un ebenso eingefordert, sıch das eil als Glieder des Leibes Christı
geben lassen wWw1e alle anderen Berufenen. Auch für S1e gilt dann die Pflicht VA8E einen
Feier. Verschieden 1St 1LLUTr die VWeise, W1e 1n der lıturgischen Feier die Anteilnahme
Herrn sıchtbar un betätigt wird. Die Feier selbst aber dient dem anzen Leib der
Kirche und hat füglich diesen siıchtbar machen. So stellt auch das Konzıil test
(Liturgiekonstitution, Art f

Wer sıch also auf das „ Wesen der Sache“ erufen will, 1sSt MI1t uUunNnseTeTr Frage gleich
Ende Es 1St evident, daß iıne „private“ Eucharistiefeier eines einzelnen Priesters
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ohne Rücksicht auf die Gemeinde sinnwiıdrig 1St un nıcht gerechtftertigt werden annn
Das Sakrament erscheint da grundsätzlich 1n der Gestalt eines individualistischen Miß-
verständnisses, das dringend korrigiert werden müßte. Wo eın Priester einer ZC-
me1iınsamen Eucharistiefeier teiılnehmen kann, Mu oll iI1an doch meınen ıne
„Priyvatmesse“ gerade e  Q das rechte Verständnis der Messe ZEUSECN.

Vorurteile AUS der Tradıition

Allein, WIr sagten schon, da{fß die Berutfung auf das „Wesen der Sache“ oft dort nıcht
genuügt, ine lange Geschichte Formen der Gestaltung vorgegeben und dem Ver-
ständnıs schon bestimmte Wege gewlesen hat Das gilt zumal für die Praxıs der Me(fß-
teiern 1ın der lateinıschen Kirche Seıit Jahrhunderten hält 1er jeder Priester „seine“
Messe.

Die Gerechtigkeit verlangt freilich die Feststellung, dafß das seinerzeıtige Liturgie-
verständnis den Alten ermöglichte, die „Privatmessen“ ursprünglich nıcht indıyiduali-
stisch aufzufassen, als zelebrierte eın priesterliches Individuum allein, ohne Rück-
sıcht auf die Heilsgemeinschaft der Kirche, „seine“ Messe. Nach damalıgem Verständ-
N1Is auch diese Messen Eucharistieteiern der Kırche, weıl integriert in die Litur-
g1e€ einer Ortskirchel. Diese WAar als Subjekt aller Meßfeiern eines ÖOrtes gedacht, und
alle Messen die ıne Liturgie. Dieses Verständnis yründet jedoch auf allzu Zze1lt-
gebundenen Voraussetzungen. Sie kommen uns heute künstlich VOT un können
die alte Praxıs nıcht mehr rechtfertigen. Die FEucharistiefeier soll als die Feijer einer
Kirche nıcht 198088 gedacht werden können, sondern auch als solche 1in Erscheinung LLELEIN

Von orößerer Tragweıte 1St aber bıs heute eın theologisches Verständnis der Eucha-
rıstie, das diese, eLwa 1m Gefolge des höchst einflußreichen Isıdor VO  ; Sevılla ( 633
oder 636), ZuUuerst und hauptsächlich als „kostbare Gabe“ annahm: „Eu-charistia“ heißt
Ja „bona gratia ” „die ZuLe Gottesgabe“ „und W as 1St kostbarer als der Leib un das
Blut Christi?“ Diese Auffassung den Akrzent auf den Wert der sakramentalen
Gaben, nıcht auf das Heilsgeschehen in der Feier selbst. Wıird ıne solche Sıcht einseltig
isoliert, MU: schließlich jede Messe 1n sıch selbst schon unbedingt richtig, weıl wert-

voll,; se1n, ohne Rücksicht darauf, ob die Feier als sakramentales Zeichen die Einheit
der Kirche zeıgt (und zeigend schaftt und also für das Leben miteinander verpflichtet).
Die individualistisch verstandene Priyatmesse des Priesters ohne Gemeinde steht dann
gleichwertig neben der Eucharistieteier der Gemeinde:;: denn beide bringen dıe gyleiche,
unendlich kostbare Opferfrucht.

Das alles wiıird noch verstärkt durch iıne Auffassung des Amtspriestertums, die 1n
der Teilnahme apostolischen Amt gEIN die Vollmacht A Konsekration VO  3 TYTOot

Vgl darüber unseren Beitrag „Ursprünge der Priyatmesse“, 1n dieser Zschr. 176 (1965) DA Für
die Dogmengeschichte folgert das 1er sachlich yleiche Ergebnis Schulte, Dıiıe Messe als Opter der
Kırche Die Lehre frühmittelalterlicher utoren über das eucharistische Opfer (Münster

Isıdor, Etymologiae VI I9 38 (PE 52, 255
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und Weın in Leib un Blut des Herrn betont. Wird dieser Gesichtspunkt isoliert, -
scheint die Berufung des Priesters als ine gleichsam persönlıche Verpflichtung ZUT:

Konsekration, unabhängig VO  3 einer Gemeinde VO  e Gläubigen, welcher der Priester
durch die Feier der Eucharistie dient. Der Sınn des priesterlichen Amtes esteht dem-
nach 1n der Feıer des Meßopfers, SCHAUCFK: 1n der Konsekration. Das 1St die Form Se1-
NEeSs Dienstes. Hıer erfüllt die ıhm aufgegebene Pflicht Deswegen 1St dieses 'Iun NO =

diestlich un: bringt ihm reiche Frucht.
Diese Gesichtspunkte sınd 1m Prinzıp richtig®. UT heftigen Angrifte der Reforma-

(0)  n, die alle „Wınkelmessen“ als Menschenwerk verdammten, haben die dogmati-
schen Grundlagen 1Ur noch vertestigt: jede Meßfeier, auch die eines Priesters ohne
Gemeinde, 1St dogmatisch unanfechtbar, weıl immer prinzıpiell Opfer der SAaNzZCN
Kırche, dıe in ihrem Priester veriretfen 1St Das (aber auch ıcht mehr) hat das Konzil
VO  e} Trıient als Glaubenslehre proklamiert. Dementsprechend wurde auch die Praxıs
des nachtridentinischen Katholizismus gepragt. ber das Konzıiıl hatte nıchts davon
SESARLT, daß die Einzelmessen auch ine ideale orm der Eucharistiefeier darstellten.

Der richtige Ansatz

YSt in der Jüngsten Vergangenheit hat die Theologie (wieder) begonnen, sich Re-
chenschaf über die Methoden und die Kategorien geben, die ihren verschiedenen
Objekten NSCMECSSCN sınd. Daß eLIw2 ine exegetische Frage andere Methoden VeEeI-

langt als ein Problem der Moraltheologie, 1St evıdent un Wr meıst gewußt. Da{iß tür
die Liturgie dasselbe oilt, wurde jedoch weıthin ıcht eachtet. Die 1m allgemeinen
angewendete dogmatische Betrachtungsweise allein mu{ß hıer durchaus nıcht den rich-
tigen Weg An Lösung welisen.

Als rıtuelle Feiern sınd die lıturgischen Handlungen Zeichen des Heıls, dessen wirk-
Gedächtnis 1er der Kirche aufgetragen un: angeboten ist Das gefeijerte

Zeichen 1St als solches i1ne Selbstertahrung un Selbstdarstellung des feiernden Sub-
jekts. Als Zeichen MUuU die Feıier demnach die Möglichkeiten un den etzten Sınn des-
sen ertahren lassen un darstellen, W as laut Stiftung durch die Feijer selbst 1m Feijern-
den geschieht, da{ß nämlıch der 1mM Zeichen des heiligen Mahles gegenwärtıge Herr sich
aus den Vielen seine hier danksagende Kiırche als die Stätte des Heıls schaftt

Dıie 1n der neuzeıtlichen Theologie üblich yewordene Sıcht der Lıturgie bleibt dem-
gegenüber abstrakt und Juristisch. Sıe Tragt tast ausschließlich nach dem Wert und der
Gültigkeit, das heißt, nach der für die Gültigkeit unerläßlichen „Substanz“. Sıe ab-
strahiert aber VO  e} den scheinbaren „Akziıdenzien“ der außeren Umstände (Rıtus, 1n-

Unsere historische Beschreibung 111 natürlich ıcht erschöpfend alle theologischen Motiıve aufzählen,
die 1n der Ausbildung der Einzelzelebration ırksam Diıeg Züge SIN jedenfalls typisch
und WaIicn tür die Entwicklung bedeutsam.
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heit un: Zahl der Teilnehmer, Weıse der Beteiligung), obwohl doch diese gerade ZU

Zeichenhaften des Zeichens gehören. Die rage nach Wert un: Gültigkeit ISt sıcher
vernünftig un: sinnvoll. ber S1ie hat 11UL 1n einem Grenztall ıhr Recht, 1im 112a UsSs-

bleiblichen Grenzftall der strıttıgen Gültigkeit, INa  } das Mınımum des absolut Not-
wendigen wı1issen mu{ß Im Normaltall 1St jedoch diese Betrachtungsweise unangebracht,
ja regelwıdrig, weıl S1e nıcht der Fülle des Stiftungsinhalts gerecht WI1ra un für die
Kategorie des „Zeichens“ keine Gestaltungsnorm bıeten annn Man überforder; die
Methode, wWweinin 111a ine solche Sicht ZUuUr allein mafßgebenden macht.

Eın Beispiel oll das verdeutlichen. Die Ehe wıird VO Kirchenrecht allgemeın als
ein Vertrag angesehen un behandelt Dıiese zweıtellos richtige Sicht zeigt aber sofort
ıhre Grenze, W C111 einer das Leben der ehelichen Gemeinschaft ausschliefßlich nach aen
Prinzıpien der Vertragsfähigkeit gestalten wollte, als genugte CI den Ehevertrag gültig
abzuschließen un: präazıs einzuhalten. In einer solchen Ehe könnte das richtigste echt
ZU bıttersten (moralischen) Unrecht wider den Partner werden: denn Vertragswille
und Vertragstreue geben der Ehe die Gültigkeit VOr dem Recht, können aber theore-
tısch VO  ; der Liebe abstrahieren, die allein einer Ehe das Leben xibt Wo die Gültig-
keit strıttig iSt, hat die rage nach dem Ehevertrag und seinen Bedingungen ihren
Platz ber die 1m Grenzftall legıtime Sicht der Rechtswissenschaft bietet nıcht die
Gestaltungsnorm für den Alltag des Normaltalls.

Ahnlıch hat bis vor kurzem ine weitverbreitete Theologie auch die Fucharistie be-
trachtet. Be1 der Ehe hat allerdings die Sicht der Kanonistik auch 1n der Blütezeit die-
SCr Wissenschaft, als das Kirchenrecht als „Saft der Theologie“ gepriesen wurde‘4,
doch nıcht die Mentalıität der verheirateten Christen epragt. Dafß die Ehe 1n der
Liebe ihren Grund finden un: haben mußß, W ar allzeit bewußt. Im Verständnis der
Eucharistie wurde jedoch die Mentalıtät der katholischen Christen, zumal des Klerus,
weıthın VO  ' eıner Juristisch ausgerichteten Theologie epragt, un!: WAar bis heute, bıs
1n den uen Rıtus der Konzelebration hinein.

In dieser Sıcht 1St der Konsekrationsakt das „Wesentliche“ der Meßfeier, das, W as

S1e ZUur gültigen Messe macht. Der „Wert“” der Messe beruht xut der gültigen Konse-
kratıon. Alles, W as Eucharistieteier 1St, schrumpft auf die Konsekration ZUSaMMECN,
daß oft (Meß-)Opter und Konsekration iıdentisch erklärt werden. Die Vollmacht
ZUTr Konsekration hat allein der geweihte Priester. Fur das Konsekrieren ISt bestellt,
denn dort übt eigentlich priesterliche Gewalt ARUN Der Priester, der nıcht konsekriert,
1St eiıner gemeinsamen Feıer unbeteılıgt. Er LUL Ja nıchts Wesentliches, handelt
nıcht seinem Amt entsprechend, vertritt dann auch nıcht, W 1€e noch 1US C e1In-
mal formulierte, die Person Jesu Christi> Von solchen x10men eLW2 1sSt die Mentalı-
tat gepragt, mıt der ımmer noch gerechnet werden mu{(ß

So der Johannes VO:  - Capestrano (T Hofter, Johannes an Capestrano (Innsbruck 96
Ansprache den Internationalen Pastoralliturgischen Kongrefß VO:  3 Assısı, 1956 AAS 48

(1956) /16—718; deutsch 1n : Herderkorrespondenz 11 (1956/57) 64
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Wiıdersprüche 7zwischen Theorie und Praxis
Daß DU  $ freilich diese Mentalıtät den uen Rıtus der Konzelebration mıtprägt, WAar

nach dem Tenor der Konzıilstexe eigentlich nıcht selbstverständlich. Das Konzil spricht
Von der Konzelebration NUr 1M Hinblick auf dessen Zeichencharakter, nämlich
der gemäßen Darstellung der Einheit der Priesterschaft überhaupt (Liturgiekonstitu-
t10N, Art. 57)5 besonders der Einheit des Bischofs un se1nes Presbyteriums (Priester-
dekret, Art X aber auch der Einheit der Kırchen untereinander (Okumenismusdekret,
Art 15) Das Konzıil hat sich also nıcht in den theologischen Einzelfragen aufgehalten,
die 1n den etzten Jahrzehnten VO  } den Fachleuten wiederholt erortert wurden. Das
Konzıiıl daher auch nıchts AUusSs eLtwa über einen Vorrang der „sakramentalen“
Konzelebration (ın der jeder anwesende Priester die Konsekrationsworte laut mi1t-
spricht) VOTr der „zeremoniellen“ Konzelebration (ın der die konzelebrierenden Prie-
SEST. yvohl als Mitglieder des Presbyterkollegiums auftreten, aber NUur der aupt-
zelebrant das Hochgebet MIit dem Einsetzungsbericht vortragt) Das Konzıil nımmt
ler ohne 1e]1 Aufhebens Abschied VO  - der eın juridisch-dogmatischen Sıcht der
liıturgischen Feier.

Im Gefolge der Konzilsaussagen hat auch das „Decretum generale“ das die Kon-
zelebration ftür den römischen Rıtus oftizijell EKTHNEUCKLE:; 1mM EerTSLEN Teil seiıne Aussagen
VO Wesen der Eucharistiefeier W  9 o die 1m Konzıil ckizzierten Linien
theologisch nıcht unwesentlich vertieft: jede Mediteier 1St (noch mehr als alle anderen
lıturgischen Handlungen) „ein 'Iun des anzecnh heilıgen Gottesvolkes, das hierarchisch
strukturiert 1St un also handelt“; dieser Wesenszug der Eucharistie wırd VOor allem
1in der Konzelebration sichtbar.

Dennoch verbleibt der zweıte 'Teil des Dekrets un: och mehr der 198808  an angeordnete
Rıtus fg.st gänzlich be1 der zewohnten Sıcht als Priester handelt 1Ur der, der tatsäch-
lich konsekriert: also haben alle Konzelebranten dıe zentralen Teıle des Kanons mM1t-
zusprechen, ohne Rücksicht auf deren lıterarısche Gattung als Hochgebet des (einz1igen)
Vorsitzenden der Eucharistie. ]Tle Priester haben auch 1n der vollständigen aramen-
tık erscheinen un: demonstrieren durch die Weıse ihres Auftretens mehr ine VO

übrıgen Gottesvolk abgehobene Priestermenge als ein eigentlich strukturiertes Kolle-
z1um innerhal der „plebs sancta“ dem gemeinsamen Vorsıtz des Bischofs oder
seines beauftragten Presbyters.

Gewiß, auch der LEUEC Rıtus 111 der sachgemäßen Gestaltung Rechnung LTageCN;
stellt An den Hauptzelebranten („celebrans principalıs“) einıgen Stellen deut-

Wır verzichten 1er auf eiıne Erörterung der theologischen und lıturgie- und theologiegeschichtlichen
Problemlage. Sıe 1St 1n verschiedenen Veröffentlichungen der Jüngsten Zeıt beschrieben, besten ohl
ın einer Artikelfolge VO'! Baumgartner 1n der „Schweizerischen Kirchenzeitung“, 134 (1966) 177-182:
198—202; 211—-215; 225 un bei Nußbaum, Liturgiereform Uun!‘ Konzelebration (Köln 1966

AAS 75 (1965) 4104—412
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lıch als den einzigen Leıter der Liturgie heraus®8. ber der Rıtus bleibt eın Kompro-
mı. In ıhm steht ine Theologie, die das Sakrament mMi1t ungemäßem Mafßstab be-
urteıilte, un das von dieser Theologie gepragte Verständnis des priesterlichen Dienstes
neben den Forderungen einer AUS der lıturgischen Feier selbst entwickelten Betrach-
tungswelse, w1e S1e das Konzıil unkompliziert und über alle Schulideologien hinweg
angewandt WwI1ssen wollte.

Mängel des Jetzıigen Rıtus

Es lıegt hauptsächlich diesem Kompromißcharakter, WeNnNn die Konzelebration
nach dem uen Rıtus nıcht „ankam“, W 1e wünschenswert se1n sollte Es fÄllt
allerdings auf, da{(ß in den romanıschen Ländern kaum Bedenken den jetzıgen
Rıtus geäiußert werden. Dort 1St INan oftenbar noch mehr als 1m deutschen Sprachgebiet
VO  >; der tradıtionellen Schultheologie und iıhrer Auffassung VO  n der Konsekration als
Wesen der Messe un der daraus tolgenden Aufgabe des Priesters eingenommen. Dazu
kommt noch, daß der NEUE Rıtus gleichsam als iıne „Schau“ ausgestaltet ist, als eın
„spectaculum sacrum“ für hohe Anlässe, für Festlichkeiten, die den Glanz etwa2 einer
Bischotskirche oder Sar eines Prälaten durch einen größeren Kreıs konzelebrierender
Priester mehren soll, eın Motıiv, das eher 1n südlichen Ländern Freunde hat und das
NUur dort Verständnis findet, ine barock-feudale Kirchlichkeit noch lebendig ISt.

Ganz unbrauchbar 1st aber eın solcher Feijertagsritus 1mM Fall einer täglichen Kon-
zelebration, also 1n den Klöstern mi1t vielen Priestern. Dort sind durch eın vertieftes
Verständnis der Eucharistieteier die reinen Prıvyatmessen untragbar geworden; dort oll
und INa  3 111 auch) 1ne einz1ıge Eucharistieteier die Hausgemeinde VO Altar her
aufbauen. ber der jetzıge Rıtus bringt, STIreENg durchgeführt, technisch bedingte Que-
relen MI1t sıch, die auf die Dauer die Freude dieser Liturgie nehmen. Das iSt schade,
aber unausbleiblich, immer eın Feiertagsrıtus alltäglich üben 1St.

Die härtesten Kritiker hat der NEUE Konzelebrationsritus jedoch den Laien
gefunden. uch S$1e anfänglıch begeistert N, estehen S1e heute der Konzelebra-
t10n weithin befremdet gegenüber. Die Konzelebration oll gerade das NZ' CGottes-
volk ın einer einzigen Feier den einen Altar eınen. Faktisch aber mussen sich die
Laien, die doch auch mitopfern, och mehr A  L fühlen. Die Konzelebration
kommt ihnen w1e die Neuauflage einer Klerusliturgie VOI, allein der Klerus
siıch ausmacht un die staunenden Laıien 7zuschauen dürfen Der Rıtus erinnert
sS1ie sehr iıne Synchronisatıon der herkömmlichen Privatmessen; erscheint nıcht
gerade überzeugend als deren Aufhebung 1n die ine Gemeindemesse. Gewiß hängt
dieser Eindruck weıthin VO  3 der Gestaltung 1m einzelnen ab, nıcht ımmer die

Darauf hat VOT allem Knauber, Celebrans principalıs, 1n : Oberrheinisches Pastoralblatrt 67/ (1966)
257-366, hingewiesen.
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Möglichkeiten auUsgeNUuTZLt werden, für dıe auch der 1NEUEC Rıtus Freiheit gibt ber der
bisherige Gesamteindruck der Konzelebration 1mM Kirchenvolk WAar weithin efremd-
lıch Eın Klerikalismus scheint sıch jer anzukündigen, der das Sakrament 1in bei-
ahe magısch erscheinenden 'Iun 1m Kreıis des Klerus allein vollzieht?.

Aufgaben für die Zukunft

Es ware 1U  e sehr bedauerlich, WEn AaUS der mıißlichen Lage der Schluß SCZOSECN
würde, die Konzelebration lohne die aufgewandte ühe icht Es bleibt unzweiıtelhaft
ein großes un wichtiges Anliegen, dafß sıch die Kirche dort, sıch ıhr der Herr
realsten als die lebenspendende Miıtte schenkt, klar un zwingend einsichtig als die
iıne zeıgt, die 1n allen ıhren Ständen NUr auf den Herrn hört und 1LLUTr Aaus ihm ebt
Das Konzil NAat dies Zu Programm erhoben. Die Priıyatmessen der einzelnen Priester
nebeneinanderher sind damıt prinzıpiell als ine Notform der FEucharistiefteier erklärt,
die abgelöst werden so1110.

Da{ß aber 1U  a} der 1LiCUEC Rıtus der Konzelebration ıcht auf Anhieb iıdea] ausgefallen
Ist, mindert nıcht die Wichtigkeit der Konzelebration selbst. Der Kompromifcharakter
des Rıtus, eın Zeugnis der 1n der Vergangenheit gepragten Mentalıität, 1St nıcht CI -

staunli;ch. Er INAS [03°078 sein CGutes haben: denn x1ibt auch jenen Priestern ıne Mög-
lichkeit der Beteiligung, die nıcht aut eiınen Schlag VO  ; ıhrer hergebrachten, tief ein-
gewurzelten un liebgewordenen Haltung Abschied nehmen können.

Auch hıer ISt. Geduld ıne bessere Methode als geistlicher Zwang. Das oleiche Konzıl,
das die Konzelebration wieder einführte un als die idealere orm der FEucharistie-
teier hinstellte, beläßt dennoch jedem Priester die Freiheıit der Privatzelebration. ber
die Freiheit wırd gegeben ZUuU Finüben 1n die der Stiftung der Eucharistie gemäße
Oorm Und diese annn 1m Fall der Anwesenheit mehrerer Priester LLUTL 1n der geme1n-

Feier vesehen werden. Mag die rituelle orm derzeit auch och Mängel haben

Leider muß konstatiert werden, daß die päpstlichen Konzelebrationen 1n St DPeter bei den etzten
Sitzungsperioden des Konzıils diesen negatıven Eindruck verstärkten: die Konzelebranten umstanden
(entgegen der Alternative, die der mbl Rıtus ausdrücklıch bietet) autf allen 1er Seiten geschlossen den
riesigen Altar Uun! agıerten 1er „ihre Eucharistie. Da WarTr VO'  3 einer „AaCct1o totıus populi sanctı Deı1
hierarchice ordinati et agentis“ ıcht 1e1 sehen. ber gerechtermaßen WIr'! INan trotzdem dankbar
den Fortschritt preisen, daß überhaupt die päpstliche Hofliturgie VO'  - einst schon weıiıit 1n ewegun:
gebracht 1ISt.

Gerade die Enzyklika apst Pauls VI „Mysterium Aidei“ ordert tür die Privatmesse ber die
Beachtung der Rubriken hınaus eine „Justa causa”, die gerade diese orm der Feıier rechtfertigt AAS 57
[1965] 761) Vgl Aazu UNSCIC Ausführungen 1n Rahner - A. Häußling, Die vielen Messen und das
eıne Opfter. Eıne Untersuchung ber die rechte Norm der Meßhäufigkeit (Freiburg “1966) 120 Auch
das Konzilsdekret „Über Leben und Dıiıenst der Priester“ stellt die reine Privyatmesse als Ausnahme hın
der Priester soll auch ann zelebrieren, „WCNN keine Gläubigen dabei se1n können“ (Art:13); weiıl ann
das dogmatische Axıom maßgebend wird, da{ß jede Me(lteier „eın 'Iun Christiı und der Kirche“ (diese
anwesend 1m Priester) darstellt; die Gemeijndemesse gilt demnach als Normalform, die Einzelzelebration
braucht ıhr gegenüber eıne ausdrückliche Begründung.
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und 1in vielem problematisch scheinen, S1ie 1St sicher schon jetzt den noch problematische-
o  Z Prıyatmessen vorzuziıehen. ber alle Hemmnisse Aaus Gewohnheit und über alle
x10me der herkömmlichen Frömmigkeıt hinweg mu{ jetzt schon das Neue SEWAaARTwerden.

Wır wI1issen Ja, daß WI1r 1n allen Bereichen der irchlichen Erneuerung nıcht EeTSTE auf
die vollkommenen Formen Warten dürfen, miıt der Erneuerung des christlichen
Lebens beginnen. Das Gebot der Hofinung z1bt dem Christen die Verheißung, daß
einem verantwortungsbewußßten, bedachtsamen, mutıgen Begınn seine Frucht geschenkt
wird. o versuchen WIr uns auch, einfach VO Leben gefordert und ohne den künfti-
SCH Weg überblicken, gleichsam blind, einem euen Stil kirchlicher Autoritäts-
ausübuneI9 einer Oorm des Verhältnisses VO  w} Priester und Laien oder VOoOn
Kırche und Welt, ohne schon endgültige Formen 1n der and haben

Der blinde“ Beginn oilt auch für die Erneuerung der Liturgie. Es braucht Zeıt,
hıs iıne überzeugende Sprachgestalt bei der Übersetzung der Texte 1n die moder-
1icnN Sprachen oder ine pastoral, exegetisch un lıturgisch gleich sachgemäße Darbie-
Lung des Schriftwortes gefunden 1St s0) raucht (und kann) auch die Form der Kon-
zelebration nıcht gleich Begınn unbestreitbar vollkommen se1in. uch 1n einer
verbesserungsbedürftigen Gestalt 1St die Könzelebragon immer besser als die vie-
len Eınzelzelebrationen. Freilich mussen die Verantwortungsträger eindringlich daran
erinnert werden, da{fß der Hu Konzelebrationsritus, Liebevoll un sachkundig
ausgearbeitet wurde, LUr als ein solcher Begınn gelten darf Er 1St tatsächlich noch nıcht
vollkommen, sondern 1n vielen Stücken 1n Kompromiß.

Das Konzil hat in der UÜbung der Konzelebration ıne Chance geboten, die Selbst-
prüfung seın kann un vertiefende Einübung 1n den Glauben das Geheimnis Gottes
in Christus, das hier 1ın der Feier der Eucharistie angeboten wird. An der Kırche liegt
CS, diese Chance NUTtTZeN, gerade ın der unvollkommenen Vorläufigkeit der der-
zeıtıgen Formen.
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